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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1998

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §45 Abs1;

ForstG 1975 §17 Abs2;

ForstG 1975 §17 Abs3;

Rechtssatz

Ist schon der derzeitige Wasserbedarf durch das über eine Wasserversorgungsanlage verfügbare Wasserdargebot

nicht gedeckt, geschweige denn der in die Betrachtung einzubeziehende zukünftige Wasserbedarf, ist die Nutzung der

Rodungs;äche für eine Quellfassung im ö<entlichen Interesse iSd § 17 Abs 2 und 3 ForstG 1975 gelegen (hier: daß

dieses ö<entliche Interesse jenes an der Walderhaltung in bezug auf eine 10 m2 große Wald;äche überwiegt, ist

o<enkundig, zumal der forsttechnische Amtssachverständige ausgeführt hat, daß durch die Rodung keine negativen

Auswirkungen entstehen).
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